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PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Generalversammlung der Psychiatrische Dienste Aargau AG  

Windisch 

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 

Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung der Psychiatrische Dienste Aargau AG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020, der Erfolgsrechnung, dem Eigenkapitalnachweis und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie 
dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung vermittelt die beigefügte Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie deren Ertragslage und Cashflows 
für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz 
und den Statuten.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards 
(PS) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwort-
lichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und 
den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Unser Prüfungsansatz 

Überblick Gesamtwesentlichkeit: CHF 1'600'000 

 

Zur Durchführung angemessener Prüfungshandlungen haben wir den Prü-
fungsumfang so ausgestaltet, dass wir ein Prüfungsurteil zur Jahresrechnung 
als Ganzes abgeben können, unter Berücksichtigung der Organisation, der in-
ternen Kontrollen und Prozesse im Bereich der Rechnungslegung sowie der 
Branche, in welcher die Gesellschaft tätig ist. 

Als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben wir das folgende Thema 
identifiziert: 

• Umsatzrealisierung stationäre und ambulante Patientenbehandlun-
gen 

Wesentlichkeit 
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit beeinflusst. Unser Prüfungs-
urteil zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit darüber zu geben, dass die Jahresrechnung keine wesentlichen falschen 
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Darstellungen enthält. Falsche Darstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt entstehen und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen können. 

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Ermessens haben wir quantitative Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt, so auch 
die Wesentlichkeit für die Jahresrechnung als Ganzes, wie nachstehend aufgeführt. Die Wesentlichkeitsgrenzen, unter 
Berücksichtigung qualitativer Erwägungen, erlauben es uns, den Umfang der Prüfung, die Art, die zeitliche Einteilung 
und das Ausmass unserer Prüfungshandlungen festzulegen sowie den Einfluss wesentlicher falscher Darstellungen, 
einzeln und insgesamt, auf die Jahresrechnung als Ganzes zu beurteilen. 

Gesamtwesentlichkeit  CHF 1'600'000 

Herleitung 1% vom Betriebsertrag 

Begründung für die Bezugsgrösse 
zur Bestimmung der Wesentlichkeit 

Als Bezugsgrösse für die Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den Be-
triebsertrag, da die Psychiatrische Dienste Aargau AG einen öffentlichen Leis-
tungsauftrag erfüllt und die für den finanziellen Leistungsausweis der Psychiat-
rische Dienste Aargau AG massgebenden Tarife weitgehend reguliert sind. 

Wir haben mit dem Audit Committee vereinbart, diesem im Rahmen unserer Prüfung festgestellte, falsche Darstellungen 
über CHF 160'000 mitzuteilen; ebenso alle falschen Darstellungen unterhalb dieses Betrags, die aus unserer Sicht je-
doch aus qualitativen Überlegungen eine Berichterstattung nahelegen. 

Umfang der Prüfung 
Unsere Prüfungsplanung basiert auf der Bestimmung der Wesentlichkeit und der Beurteilung der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen der Jahresrechnung. Wir haben hierbei insbesondere jene Bereiche berücksichtigt, in denen Er-
messensentscheide getroffen wurden. Dies trifft zum Beispiel auf wesentliche Schätzungen in der Rechnungslegung zu, 
bei denen Annahmen gemacht werden und die von zukünftigen Ereignissen abhängen, die von Natur aus unsicher sind. 
Wie in allen Prüfungen haben wir das Risiko der Umgehung von internen Kontrollen durch die Geschäftsleitung und, 
neben anderen Aspekten, mögliche Hinweise auf ein Risiko für beabsichtigte falsche Darstellungen berücksichtigt. 

Berichterstattung über besonders wichtige Prüfungssachverhalte aufgrund Rundschreiben 1/2015 der Eidge-
nössischen Revisionsaufsichtsbehörde 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am 
bedeutsamsten für unsere Prüfung der Jahresrechnung des aktuellen Zeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung der Jahresrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 
hierzu berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Umsatzrealisierung stationäre und ambulante Patientenbehandlungen 

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt   Unser Prüfungsvorgehen 

Die Umsatzrealisierung wird in der Anhangangabe Rech-
nungslegungsgrundsätze zur Jahresrechnung beschrieben. 
Der Umsatz stationäre Patientenbehandlung der Psychiat-
rische Dienste Aargau AG (PDAG) beträgt im Geschäfts-
jahr 2020 TCHF 112’743 und der Umsatz ambulante Pati-
entenbehandlung beträgt TCHF 40’638. 

Die Prüfung der beiden Umsatzströme stellt einen beson-
ders wichtigen Prüfungssachverhalt dar, da die Umsatzer-
mittlung komplex ist. 

Beide Umsatzströme haben gemeinsam, dass die erbrach-
ten Leistungen in verschiedenen Subsystemen erfasst und 
an das Buchführungssystem übermittelt werden. Inhärente 
Risiken sind die unvollständige oder fehlerhafte Erfassung 
oder Übermittlung der Leistungsdaten, was in der Folge zu 
fehlerhafter Abrechnung und Verbuchung führen kann. Aus 
den gleichen Gründen besteht ein Risiko, dass erbrachte, 

  Wir haben die folgenden Prüfungshandlungen für die Beur-
teilung der Vollständigkeit und Richtigkeit sowie der korrek-
ten Umsatzabgrenzung der stationären und ambulanten 
Umsätze vorgenommen: 

Wir haben den spitalinternen Prozess von der Leistungser-
fassung bis zur Fakturierung der stationären und ambulan-
ten Leistungen sowie die Existenz der vom Management 
durchgeführten Kontrollen bezüglich der Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Umsätze beurteilt. 
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aber zum Stichtag noch nicht abgerechnete Leistungen un-
vollständig oder unangemessen bilanziert werden. 

Umsatzrealisierung stationäre Patientenbehandlung 

Im Umsatzbereich stationäre Patientenbehandlung basiert 
die Fakturierung auf der richtigen und vollständigen medizi-
nischen Kodierung der Fälle, welche auf Basis der doku-
mentierten Diagnosen, Symptomintensität und Aufenthalts-
dauer erfolgt. Der Gesamtertrag eines Patientenfalles 
ergibt sich aus dem ermittelten Kostengewicht gemäss 
Klassifikation von TARPSY multipliziert mit dem Tages-
grundpreis (Baserate) und den abrechenbaren Pflegetagen 
sowie den allfälligen Zusatzentgelten. Die Baserate basiert 
auf vereinbarten Tarifen zwischen der PDAG, den Versi-
cherungen und dem Wohnkanton des jeweiligen Patienten. 

Umsatzrealisierung ambulante Patientenbehandlung 

Die ambulanten Leistungen umfassen zum einen sämtliche 
ärztlichen und technischen Leistungen, welche basierend 
auf den Vorgaben im TARMED-Tarifwerk abgerechnet und 
mit dem festgelegten Taxpunktwert multipliziert werden. 

Der Taxpunktwert wird zwischen der PDAG und den Versi-
cherungen vereinbart. Bei gewissen Leistungen vergüten 
die Kostenträger zusätzliche Pauschalen. 

Zum anderen können die erbrachten Laboranalyseleistun-
gen, die abgegebenen Medikamente und Medizinalpro-
dukte nach den jeweiligen Vorgaben abgerechnet werden. 

Umsatzrealisierung stationäre Patientenbehandlung 

Wir haben die Entwicklung des stationären Umsatzes an-
hand der Fallzahlen sowie Schweregrade mit dem Ma-
nagement auf Basis der durch die PDAG erstellten Analy-
sen besprochen. 

Wir haben die Umsätze bei den stationären Patientenbe-
handlungen stichprobenweise geprüft bezüglich der korrek-
ten Kodierung, der Anwendung der korrekten Tarife der je-
weiligen Kostenträger sowie der Bezahlung. 

Bezüglich der Abgrenzung der erbrachten, aber zum Bi-
lanzstichtag noch nicht fakturierten stationären Leistungen 
haben wir zusätzlich zu den oben beschriebenen Prüfungs-
handlungen anhand von Stichproben beurteilt, ob 

• für zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossene 
Fälle der anteilige Umsatz im Berichtsjahr angemes-
sen ist und 

• die Bewertung mit der im neuen Jahr vorgenomme-
nen Fakturierung übereinstimmt. 

Umsatzrealisierung ambulante Patientenbehandlung 

Wir haben die Entwicklung des ambulanten Umsatzes an-
hand der Fallzahlen mit dem Management auf Basis der 
durch die PDAG erstellten Analysen besprochen. Wir ha-
ben anhand einer Stichprobe die zulässige Kombination 
von TARMED-Leistungen sowie die korrekte Hinterlegung 
der einzelnen Taxpunkte im Buchführungssystem geprüft. 
Weiter wurde geprüft, ob eine zusätzliche in Rechnung ge-
stellte und verbuchte Pauschale mit der vertraglichen Ver-
einbarung übereinstimmt. Wir haben mittels einer Stich-
probe die Bezahlung der Fakturen geprüft. Bezüglich der 
nicht abgerechneten Leistungen haben wir auf Basis einer 
Stichprobe geprüft, ob die Bewertung mit der im neuen 
Jahr vorgenommenen Fakturierung übereinstimmt. Unsere 
Prüfung der stationären und ambulanten Umsätze sowie 
der nicht abgerechneten Leistungen hat keine berichtswür-
digen Feststellungen ergeben. 

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates für die Jahresrechnung 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, die in Übereinstimmung mit den Swiss 
GAAP FER ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und den gesetzlichen Vorschriften und 
den Statuten entspricht, sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Auf-
stellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstä-
tigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstä-
tigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Ge-
schäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prü-
fungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz sowie den PS durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
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resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz sowie den PS üben wir während der ge-
samten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen in der Jahresrechnung, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dar-
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben. 

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung 
treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen 
Angaben im Anhang der Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Ab-
kehr der Gesellschaft von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus, unter anderem über den geplanten 
Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliess-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen. 

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 
beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihnen über alle Be-
ziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf 
unsere Unabhängigkeit auswirken, und – sofern zutreffend – über Massnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen oder 
getroffene Schutzmassnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss 
ausgetauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung der Jahresrechnung des aktuellen 
Zeitraums waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in 
unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schliessen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus oder wir bestimmen in äusserst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bericht mitgeteilt wer-
den soll, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das 
öffentliche Interesse übersteigen würden. 
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Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen 

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrech-
nung existiert. 

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den 
Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Pascal Haller 

Revisionsexperte 

Gerhard Siegrist 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Aarau, 7. April 2021 



Psychiatrische Dienste Aargau AG 

Königsfelderstrasse 1 | 5210 Windisch 

T 056 462 21 11 | info@pdag.ch | www.pdag.ch

PDAG – Lehrspital der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
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